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Regeste

Versuchte vorsätzliche Tötung, Diebstahl; Nichteintreten | Straftaten

Erwägungen

E. 1
Mit Urteil vom 16. Februar 2022 sprach das Obergericht des Kantons Bern den
Beschwerdeführer der versuchten vorsätzlichen Tötung und des Diebstahls schuldig und
bestrafte ihn mit einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 4 Monaten und einer Geldstrafe von
11 Tagessätzen zu Fr. 10.--; letztere wurde als Zusatzstrafe zum Urteil der Regionalen
Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland vom 20. Juni 2019 ausgefällt. Es wies den
Beschwerdeführer in eine Einrichtung für junge Erwachsene gemäss Art. 61 aStGB ein. Der
Beschwerdeführer wurde überdies zur Bezahlung einer Genugtuung von Fr. 5'000.--, zzgl.
Zins seit dem 4. Oktober 2016, und einer Parteientschädigung von Fr. 22'594.75 (für das
erst- und zweitinstanzliche Verfahren) verpflichtet. Schliesslich wurden ihm die erst- und
zweitinstanzlichen Verfahrenskosten im Betrag von Fr. 41'316.-- bzw. von Fr. 5'500.--
auferlegt. Mit einer Eingabe vom 13. September 2022 wendet sich der Beschwerdeführer an
das Bundesgericht. Er macht geltend, das Strafverfahren an das Bundesgericht weiterleiten
und das Urteil des Obergerichts nicht "annehmen" zu wollen. Er beantragt Hilfe bei der
"Zuteilung" eines Anwaltes. Zufolge länger dauernden Arbeits- und Obdachlosigkeit sei er
nicht in der Lage, sich eine Rechtsverteidigung zu leisten. Das Fehlen einer festen
Wohnadresse habe denn auch dazu geführt, dass er die Frist "für eine Einsprache verpasst"
habe.

E. 2
Die Frist zur Einreichung einer Beschwerde an das Bundesgericht beträgt 30 Tage. Das
zweitinstanzliche Urteil ging dem Beschwerdeführer am 13. Juli 2022 zu. Die Frist zur
Einreichung einer Beschwerde dauerte damit bis zum 13. September 2022 (Art. 100 Abs. 1
i.V.m. Art. 46 Abs. 1 lit. b BGG ). Dementsprechend und entgegen seinen Ausführungen
hat der Beschwerdeführer mit seiner Eingabe vom 13. September 2022 die dreissigtägige
Frist gewahrt.

E. 3
Die Beschwerde an das Bundesgericht ist zu begründen ( Art. 42 Abs. 1 BGG ). Nach Art.
42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der
angefochtene Entscheid Recht verletzt. Um diesem Erfordernis zu genügen, muss die
beschwerdeführende Partei mit ihrer Kritik bei den als rechtsfehlerhaft erachteten
Erwägungen der Vorinstanz ansetzen ( BGE 146 IV 297 E. 1.2). Das bedeutet, dass die
Rechtsschrift auf den angefochtenen Entscheid und seine Begründung Bezug nehmen und
sich damit auseinandersetzen muss ( BGE 142 I 99 E. 1.7.1; 140 III 86 E. 2 mit Hinweisen).



Die Bestimmungen von Art. 95 ff. BGG nennen die vor Bundesgericht zulässigen
Beschwerdegründe. Hinsichtlich der Anfechtung des Sachverhalts und der Verletzung von
Grundrechten besteht eine qualifizierte Rügepflicht ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Der
Beschwerdeführer begründet seine Beschwerde lediglich damit, dass er das Urteil des
Obergerichts nicht annehmen möchte bzw. er darum bitte, dass ihm die Gelegenheit
gegeben werde, "diesen Fall nochmals anzugehen". Damit setzt er sich nicht ansatzweise
mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander und ergibt sich auch unter Anwendung des
bei Laienbeschwerden praxisgemäss grosszügigen Massstabs an die formellen
Anforderungen einer Beschwerde in Strafsachen nicht, inwieweit das vorinstanzliche Urteil
gegen das Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen soll. Zwar wendet das
Bundesgericht das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Das bedeutet indes
nicht, dass überhaupt nicht darzulegen wäre, inwiefern der angefochtene Entscheid
bundesrechtliche Normen verletzen könnte. Es besteht insoweit eine minimale Rüge- bzw.
Begründungspflicht. Die Beschwerde genügt den Begründungsanforderungen von Art. 42
Abs. 2 BGG nicht. Ein allfälliger Wiederherstellungsgrund im Sinne von Art. 50 BGG
zwecks Beizug eines Rechtsanwaltes ist weder dargetan noch ersichtlich. Der
Beschwerdeführer tut nicht ansatzweise dar, dass und weshalb es ihm unverschuldet nicht
möglich war, innert der 30 Tage dauernden Beschwerdefrist einen Rechtsanwalt zu
mandatieren bzw. sich über die Modalitäten der unentgeltlichen Rechtspflege im
Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht aufklären zu lassen, namentlich über den ihm vor
Vorinstanz zur Seite gestellten amtlichen Verteidiger. Auch seine geltend gemachte
Obdachlosigkeit hat eine fristgerechte Mandatierung objektiv nicht unmöglich gemacht.
Das allfällige Gesuch um Wiederherstellung müsste folglich abgewiesen werden.

E. 4
Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten. Auf eine
Kostenauflage kann ausnahmsweise verzichtet werden ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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